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Pflegereform - Das ändert sich zum 01. Juli 2023  

Liebe Leserin, lieber Leser,  

mit der Verabschiedung des neuen Pflegeunterstützungs- und -entlastungsgesetzes 
(PUEG), beschloss der Bundestag gleichzeitig eine Reform der gesetzlichen 
Pflegeversicherung. Bereits zum 1. Juli 2023 wurde die finanzielle Grundlage der Reform 

durch Beitragserhöhungen geschaffen, um dann in einem zweiten Schritt 
Leistungsverbesserungen ab Januar 2024 einzuführen. Abgerundet wird die Reform mit 

einer Anhebung der Leistungsbeiträge bis Januar 2025. 

Was dies für die beitragsabführenden Stellen bedeutet, welche Nachweise einzuholen 
sind und welche Fristen beachtet werden müssen, erfahren Sie in unserem aktuellen 

Newsletter. 

Für Rückfragen steht Ihnen das WTS Experten-Team gerne zur Verfügung.  

Mit freundlichen Grüßen 

Kerstin Kind     Otfrid Böhmer 
 

 

Director · Rentenberaterin   Director · Rechtsanwalt 
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1. Das Gesetz im Einzelnen 

Das PUEG hat sich zum Ziel gesetzt, die Pflege zu verbessern. Dabei sind konkrete Ziele 

u.a. die Pflege zuhause zu stärken und pflegende Angehörige zu entlasten.  

Auch die Arbeitsbedingungen für beruflich Pflegende sollen verbessert werden. Die 
Umsetzung des Personalbemessungsverfahrens in der stationären Pflege wird 
beschleunigt. Zusätzliches Personal in Springerpools wird finanziert, um das 
Stammpersonal zu entlasten und Leiharbeit zu reduzieren. Die Anwerbung von 

Pflegekräften aus dem Ausland wird erleichtert und Rahmenbedingungen verbessert.  

2. Beitragsänderungen zum 1. Juli 2023 

Um die aktuellen Maßnahmen der sozialen Pflegeversicherung zu finanzieren, wurde der 
allgemeine Beitragssatz in der Pflegeversicherung ab dem 1. Juli 2023 um 0,35 

Prozentpunkte erhöht (von 3,05 % auf 3,4 %).  

Mit dem Urteil vom 25.05.2022 hat das Bundesverfassungsgericht entschieden, dass die 
Anzahl der Kinder, bei der Höhe der Beiträge zur Pflegeversicherung, berücksichtigt 
werden muss. Das Urteil wird im Rahmen der Pflegereform ebenfalls umgesetzt. 

Zukünftig gibt es Beitragszuschläge für kinderlose und Beitragsabschläge für Personen 
mit Kindern. Die Beitragsabschläge gelten allerdings nur bis zum Ende der 
Erziehungsphase, also nur bis zum 25. Lebensjahr des Kindes. Somit gilt nach der 

Erziehungszeit für Eltern wieder der reguläre Beitragssatz von 3,4 %.  

Der Arbeitgeberanteil beträgt dabei immer 1,7%, bei Arbeitgebern in Sachsen nur 1,2%. 
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Differenzierung nach Kinderzahl 

PERSÖNLICHE 
SITUATION 

BEITRAGS-
SATZ 

ABSCHLAG ZUSCHLAG AG-
ANTEIL 

AN-
ANTEIL 

      
BESCHÄFTIGTE 
OHNE KIND 

 
3,4 % 

 
- 

 
0,6 % 

1,7 % 
Sachsen: 

1,2 % 

2,3 %    
(= 1,7 % 

+ 0,6 %) 
      
BESCHÄFTIGTE MIT 1 

KIND 

 

3,4 % 

 

- 

 

- 

1,7 % 

Sachsen: 
1,2 % 

 

1,7 % 

      
BESCHÄFTIGTE MIT 2 

KINDERN UNTER 25 

 

3,4 % 

 

0,25 % 
 

 

- 

1,7 % 

Sachsen: 
1,2 % 

1,45 % 

(= 1,7 % 
- 0,25 %) 

      

BESCHÄFTIGTE MIT 3 
KINDERN UNTER 25 

 
3,4 % 

 
0,5 % 

 
- 

1,7 % 
Sachsen: 

1,2 % 

1,2 %   
(= 1,7 % 
- 0,5 %) 

      

BESCHÄFTIGTE MIT 4 
KINDERN UNTER 25 

 
3,4 % 

 
0,75 % 

 
- 

1,7 % 
Sachsen: 

1,2 % 

0,95 % 
(= 1,7 % 
- 0,75 %) 

      
BESCHÄFTIGTE MIT 5 
UND MEHR KINDERN 
UNTER 25 

 
3,4 % 

 
1,0 % 

 
- 

1,7 % 
Sachsen: 

1,2 % 

0,7 %   
(= 1,7 %  
- 1 %) 

      
BESCHÄFTIGTE, 
DEREN KINDER ALLE 

MIND. 25 JAHRE ALT 
SIND 

 
3,4 % 

 
- 

 
- 

1,7 % 
Sachsen: 

1,2 % 

 
1,7 % 

 

Für Eltern mit mehr als fünf Kindern ist eine darüber hinausgehende Reduzierung des 

Beitrags nicht vorgesehen. 

Vereinfachtes Nachweisverfahren  

Für die Berücksichtigung der Abschläge, muss die Anzahl der Kinder gegenüber der 

beitragsabführenden Stelle (z.B. Arbeitgeber) oder der Pflegekasse, nachgewiesen sein.  

Ab dem 1. Juli 2025 soll ein digitales Austauschverfahren durch das Bundeszentralamt für 

Steuern zur Verfügung gestellt werden. Bis dahin muss der Nachweis zur Anzahl der 

Kinder gegenüber der beitragsabführenden Stelle analog erbracht werden. 
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Für die Übergangszeit vom 1. Juli 2023 bis zum 30. Juni 2025 gilt hierfür ein vereinfachtes 
Verfahren. Dieses Verfahren sieht vor, dass auf Nachweise in Form von z. B. 

Geburtsurkunden verzichtet werden kann. Die beitragsabführenden Stellen können von 
ihren Beschäftigten die Daten z. B. telefonisch oder schriftlich abfragen. Das Ergebnis 

der Abfrage muss nur entsprechend dokumentiert werden. 

Dies gilt sowohl für aktive Angestellte als auch für Betriebsrentner. Selbstzahler reichen 

ihre Nachweise direkt beim jeweiligen Träger der gesetzlichen Pflegeversicherung ein. 

 

ZUSAMMENFASSUNG: 

Die beitragsabführenden Stellen sollten jetzt aktiv werden. Um den korrekten 
Beitragssatz in der Pflegeversicherung zu ermitteln und etwaige Rückrechnungen in 

der Lohnabrechnung zu vermeiden, sollten Nachweise über die Kinderanzahl bereits 
jetzt angefragt werden. Bei Bedarf unterstützen wir Sie gerne bei der administrativen 

Umsetzung.   

Autoren: Rentenberaterin Kerstin Kind (Frankfurt) und RA Otfrid Böhmer (München) 
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Ansprechpartner/Redaktion 

Kerstin Kind | T +49 69 1338 456 434 | kerstin.kind@wts.de 

Otfrid Böhmer | T +49 89 28646 2658 | otfrid.boehmer@wts.de 

Informationen zu unseren weiteren Standorten und Ansprechpartnern finden Sie hier: 

https://wts.com/de-de/wts-in-deutschland/standorte 

 

Disclaimer 

Diese WTS-Information stellt keine Beratung dar und verfolgt ausschließlich den Zweck, 
ausgewählte Themen allgemein darzustellen. Die hierin enthaltenen Ausführungen und 
Darstellungen erheben daher weder einen Anspruch auf Vollständigkeit noch sind sie 

geeignet, eine Beratung im Einzelfall zu ersetzen. 

Für die Richtigkeit der Inhalte wird keine Gewähr übernommen. Im Falle von Fragen zu 
den hierin aufgegriffenen oder anderen fachlichen Themen wenden Sie sich bitte an 

Ihren WTS-Ansprechpartner oder an einen der oben genannten Kontakte. 
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